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~mt ber ~iroler !anbesregierung 
Präs.Abt. 11 - 1168/175 

A-601O lnnsbruck. am)}~JllJi )9ß~ .............. . 
Tel.: 052 22/28701, Durchwahl Klappe 1..57 ... 

Sachbearbeiter:D T. .•... Unt.el:l.e.c.hn e.L 

An das 
Bundesministerium für 
öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr 

Radetzkystraße 2 
1031 Wie n 

Bill~ in der Antwort di~ 
Gnchäflszahl dieses 
Schreibens anführ~n. 

Befrjfft-GESETZE~if'A'(;RF 
/.. . Zt.. __ .... _ ... _._ .. ·(:,6 9 ___ ... 

Datum: 25. JULI 1988 

Vertet'" 1. AUG. 1988 &i;l ~ ~~. 

Betreff: Entwurf eines Gesetzes über sichere 
-CSC- Erfüllungsgesetz (CSCG)~' 

Zu Zahl 609.400/1-1/101-1988 vom 30. Mai 1988 

Gegen den übersandten Entwurf eines Gesetzes über sichere 

Container -CSC-Erfüllungsgesetz (CSCG) werden keine grund­

sätzlichen Einwendungen erhoben. 

Es wird jedoch vorgeschlagen, in Anlehnung an die §§ 42 

Abs.2 und 43 Abs.l GGSt, BGBl.Nr.209/1979, zuletzt geändert 

durch das Gesetz BGBl.Nr.181/1988, die Obergrenze für Geld­

strafen mit 50.000,-- Schilling und den Höchstbetrag für 

ejne vorläufige Sicherheit mit 30.000,-- Schilling festzu­

setzen. 

25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme werden unter einem 

dem Präsidium des Nationalrates zugeleitet. 

Für die Landesregierung: 

Landesamtsdirektor 
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Abschriftlich 

an alle Ämter der Landesregierungen 

gesondert an die Verbindungsstelle der Bundesländer beim Amt 
der Niederösterreichischen Landesregierung, Wien 

an das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst, Wien 

an das Präsidium des Nationalrates, Wien, 25 Ausfertigungen 

an alle National- und Bundesräte in Tirol 

zur gefälligen Kenntnisnahme. 

Für die Landesregierung: 

Dr. G s t r ein . 

Landesamtsdirektor 

F.d.R.d.A.: 
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